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Bestellung zum geprüften Brandschutzbeauftragten 
 

Die Firma:    AS-Kutschke 
                     Hans-Enssner Strasse 2 
                     D-90613 Großhabersdorf 
 
wird hiermit zum Brandschutzbeauftragten für das Objekt: 

                     
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Allgemeines 

Der Brandschutzbeauftragte (BSB) hat den Betreiber in allen Fragen des Brand-
schutzes zu beraten und zu unterstützen. In Angelegenheiten des vorbeugenden und 
abwehrenden Brandschutzes hat der BSB den Betreiber über die im Rahmen seiner 
Tätigkeit von ihm vorgenommenen Prüfungen im Brandschutz zu berichten und die 
festgelegten Mängel umgehend zu melden. Die Gesamtverantwortung des Betreibers 
bleibt unberührt. 

 

2. Umfang der Leistungen 

Die damit verbundenen Aufgaben sind in Anlage 2 festgelegt. Den Fachkräften des 
BSB, welche die Arbeiten durchführen, ist während der üblichen Geschäftsstunden, 
Zugang zu der Anlage zu gestatten. Der Auftraggeber wird dem BSB jede 
gewünschte Auskunft über die Anlage erteilen und die notwendigen technischen 
Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

3. Gebühren und Abrechnungen 

Der Auftraggeber entrichtet ein Honorar, das sich aus den Einsatzzeiten der 
Grundbetreuung und den weiteren vereinbarten betriebsspezifischen Betreuungs-
leistungen ergibt.  Der Stundensatz je Einsatzstunde der BSB beträgt 75 € Netto.  
(Die Fahrkosten werden mit einer einmaligen Pauschale von 45 € pro Jahr berechnet). 
 
Abrechnungsmodus: Das Honorar ist nach erbrachter Leistung fällig und wird in 
Rechnung gestellt. Die Rechnungszustellung erfolgt per Mail und ist zu bestätigen. 
Es wird ein Stundennachweis mit Beschreibung der durchgeführten Leistungen 
geführt. Die Überweisung der Rechnungsbeträge ist auf das nachstehende Konto 
vorzunehmen. Bitte achten Sie darauf, dass sie bei dem Feld (Referenznummer) 
immer unsere jeweilige Rechnungsnummer eintragen. Somit können wir unsere 
Rechnungen besser zuordnen und der Verwaltungsaufwand wird reduziert. 
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4. Vertragsdauer 

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung beider Vertragspartner in Kraft. Er endet 
frühstens …… Jahre nach dem Ende dem Abschluss folgenden Kalenderjahres. Er 
verlängert sich um jeweils um 1 Kalenderjahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt hiervon unberührt. 

 

5. Allgemeines 

Der BSB haftet für Beschädigungen selbst, die bei der Ausführung der Arbeiten 
nachweislich von ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht worden 
sind. Für sonstige Sach- und Personenschäden haften der BSB und seine Erfüll-
ungsgehilfen dem Grunde nach bis zu den Grenzen, innerhalb der die deutschen 
Versicherungs-gesellschaften Deckung zu gewähren pflegen. Der Höhe nach haftet 
der Auftragnehmer bis zu EURO …………… für jedes Schadensereignis. Darüber-
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Soweit in diesen Bedingungen 
Haftungsbeschränkungen enthalten sind, gelten diese insoweit nicht, als in Fällen 
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Vorbehalte, 
Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen oder andere in diesem Vertrag nicht 
enthaltende Bedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch den Auftragnehmer. Die etwaige rechtliche Unwirksamkeit einzel-
ner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimm-
ungen unberührt. Eine ungültige Bestimmung ist so umzudenken, dass der damit 
verfolgte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Ist eine Umdeutung nicht möglich, so ist 
der Auftraggeber verpflichtet, eine neue Bestimmung mit dem BSB zu vereinbaren. 
Diese Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Der Gerichtsstand für 
beide Teile ist  ……………………………………………. 

 

6. Bestandteile des Vertrages 

Die nachstehenden aufgeführten Anlagen sind rechtskräftiger Bestandteil dieses 
Vertrages. 

Ja – Nein  Anlage 1: Verrechnungssätze für Zusatzaufgaben 

Ja – Nein  Anlage 2: Vertragsgegenstand /Aufg.-Tätigkeiten sind im Rahmen des Vertrages enthalten 

Ja – Nein  Anlage 3: Sonstige Vereinbarungen /Hier können weitere Vereinb.g. eingetragen werden 

 

…………………………………….                          …………………………………………. 

Ort und Datum                                                                             Ort und Datum 

 

……………………………………..                         …………………………………………. 

Unterschrift Auftraggeber                                           Unterschrift Brandschutzbeauftragter BSB
  


